


 

 

Planen und Bauen. In Günzburg.  
 
 
 
Bebauungsplan Nr. 2.2 „Östlich der Heidenheimer Straße“  
in der aufgrund der Bebauungsplanänderung seit dem 
31. Juli 2007 geltenden aktuellen Fassung   Textliche Festsetzungen 
____________________________________________________________________________ 
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In die Arbeitsfassung gehen folgende Bestandteile dieses Bebauungsplans ein: 
 
 

Ausfertigungs-
datum 

 

Rechtskraft 

- die Planzeichnung vom 15.06.1989 
 

- die Planzeichnung der 1. Änderung vom 14.01.1992 
(Verkleinerung des reduzierten Gewerbegebietes und Verle-
gung der Stichstraße „C“) 
 

- die Planzeichnung der 2. Änderung vom 17.06.1996 
(Teilverzicht auf die östliche Carl-von-Linde-Straße und den 
Motzenseeweg zw. Junkersstraße und ST 1168) 
 

- die Planzeichnung der 7. Änderung vom 25.05.2007 
(Verkürzung der Böttgerstraße) 

 

19.10.1989 
 

25.09.1995 
 
 
 

21.07.1997 
 
 
 

27.07.2007 

03.02.1990 
 

14.10.1995 
 
 
 

23.07.1997 
 
 
 

31.07.2007 

- die Festsetzungen (Teil A) und Hinweise (Teil B) vom 
15.06.1989 
 

- die Festsetzungen der 1. Änderung vom 25.09.1995 
 

- die Festsetzungen der 2. Änderung vom 31.01.1997 
 

- die Festsetzungen der 3. Änderung vom 27.11.1998 
(Aufgabe der linearen Grünfläche Motzenseeweg) 
 

- die Festsetzungen der5. Änderung vom 08.03.2002 
(Grundstückszufahrten) 
 

- die Festsetzungen der 7. Änderung vom 15.05.2007 
 

 
 
 
 
 
 
 

29.04.1999 
 
 

10.09.2002 
 

 
 
 
 
 
 
 

04.05.1999 
 
 

14.09.2002 
 

- die Begründung in der Fassung vom 15.06.1989 
- die Begründung der 1. Änderung in der Fassung vom 14.01.1992 
- die Begründung der 2. Änderung in der Fassung vom 17.06.1996 
- die Begründung der 3. Änderung in der Fassung vom 27.11.1998 
- die Begründung der 5. Änderung in der Fassung vom 08.03.2002 
- die Begründung der 7. Änderung in der Fassung vom 09.07.2007 
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Die Stadt Günzburg erlässt aufgrund des § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB), des Artikels 3 
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und des Artikels 91 Absatz 3 Bayerische Bauord-
nung (BayBO) für das o.g. Gebiet folgenden Bebauungsplan: 
 
Bestandteile  dieses Bebauungsplans sind  
- die beigefügte Planzeichnung vom       
- die nachstehenden Festsetzungen (Teil A) und Hinweise (Teil B) 
- die Begründung in der Fassung vom       
 
 
A)  Festsetzungen 
 

§ lfd. 
Nr. 

  Textliche Festsetzungen 

1    Inhalt des Bebauungsplanes 

    Der Bebauungsplan Nr. 2.2 für das Gebiet zwischen Heidenheimer 
Straße, Staatsstraße 1168, Motzenseeweg, Lochfelbenstraße und 
Albert-Benz-Weg besteht aus der vom Stadtbauamt ausgearbeite-
ten Bebauungsplanzeichnung vom 15. Juni 1989 in der zuletzt geän-
derten Fassung vom 15. Mai 2007 und den textlichen Festsetzungen 
vom 15. Juni 1989 in der zuletzt geänderten Fassung vom 9. Juli 
2007. 

 

2    Art der baulichen Nutzung 

 2.1  MI Mischgebiete 

 2.1.1   Das mit „Mi“ bezeichnete Gebiet wird als Mischgebiet im Sinne des 
§ 6 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 

 2.1.2   Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO werden Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len sowie die Ausnahmen des § 6 Abs. 3 BauNVO nicht zugelassen. 

 2.2  GE Gewerbegebiete 

 2.2.1   Das mit „GE“ bezeichnete Gebiet wird als Gewerbegebiet im 
Sinne des § 8 BauNVO festgesetzt. 

 2.2.2  
     

 

   GE-RED. 

 

Die mit „GE red.“ bezeichneten und mit schwarzen Dreiecken um-
randeten Bereiche werden als Gewerbegebiete im Sinne des § 8 
BauNVO festgesetzt, jedoch mit Einschränkungen: 

Hier sind nur Gewerbebetriebe zugelassen, die zusammen folgen-
den Planungsrichtpegel des Schallschutzes nicht überschreiten dür-
fen: 
         - tags           60 dB(A) 
         - nachts       45 dB(A) 

 

                     
  siehe Deckblatt 
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 2.3   Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke werden 
auch ausnahmsweise nicht zugelassen. 
 

3    Maß der baulichen Nutzung 

 3.1   
1.6 

Wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche zulässig sind, errechnet sich aus der Geschossflächen-
zahl (GFZ), die mit der jeweils eingetragenen Dezimalzahl im Kreis 
festgesetzt wird. 

 3.2  0.8 Wie viel von der Fläche des Baugrundstückes höchstens mit bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf, errechnet sich aus der Grund-
flächenzahl (GRZ), die mit der jeweils eingetragenen Dezimalzahl 
festgesetzt wird. 

 3.3   Die Höchstgrenze der zulässigen Zahl der Vollgeschosse wird durch 
römische Ziffern festgesetzt: 

 3.3.1  II bedeutet, dass bis zu 2 Vollgeschosse erlaubt sind. 

 

4    Bauweise und Baugrenzen 

 4.1  o Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
Die offene Bauweise gilt im gesamten Baugebiet. 

 4.2   Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO) 
Gebäude und Gebäudeteile dürfen die Baugrenze nicht über-
schreiten. 

 4.3  E Dieses Zeichen setzt fest, dass nur Einzelhäuser zulässig sind. 
 

5    Verkehrsflächen 

 5.1   Rechtl. öffentliche Straßen und Wege 

 5.1.1   
FR 

Soweit diese Fläche mit dem Zusatzzeichen 
versehen sind, werden nur Fußgänger und Fahrradfahrer zugelassen 

 5.2   Straßenbegrenzungslinie 

 

6    Grünordnung 

 6.1.1   Öffentliche Grünflächen oder öffentliches Straßenbegleitgrün im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG 
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 6.1.2  

 

 

 

 

 

Private Grünflächen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG.  
Zwischen der Junkersstraße und der Staatsstraße 1168 können die 
privaten Grünflächen entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 
 unterbrochen werden, wenn das Areal eines Betriebes die Gel-
tungsbereichsgrenze überschreitet und die Verbindung aus be-
triebstechnischen Gründen erforderlich ist. In diesem Fall muss eine 
flächengleiche Ersatzpflanzung auf dem Betriebsgelände vorge-
nommen werden. 

 6.1.3   Standort vorhandener Bäume deren Erhalt gesichert werden muss. 

 6.1.4   Einzelbäume zu pflanzen, zugelassen sind nur die Arten nach  
Ziff. 6.2.1 

 6.2   Auf den öffentlichen und privaten Grünflächen (6.1.1 + 6.1.2) sind 
Bäume und Sträucher der nachstehend angegebenen Größen, Gat-
tungen und Arten zu pflanzen und fachgerecht dauernd zu unter-
halten. Das Pflanzgut muss den Gütebestimmungen für Baum-
schulpflanzen (Bund deutscher Baumschulen (BdB), Pinneberg, 
1984/1, entsprechen. Ausfälle sind durch gleichwertige Neupflan-
zungen zu ersetzen. Vorgeschriebene Pflanzdichte: 
pro 1,5 m² ist mind. 1 Strauch aus den Listen gem. 6.2.3 bzw. 6.2.4 zu 
pflanzen. Dabei muss der Baumanteil (Ziffer 6.2.1 und 6.2.2) mind. 
20% betragen. 

 6.2.1   Bäume erster Wuchsklasse 

Hochstämme, 3 bis 4 mal verpflanzt, Stammumfang in 1 m Höhe 
gemessen 20 bis 25 cm (Gütebestimmungen für Baumschulpflan-
zen, BdB, Pinneberg, 1984/1)  

    Acer platanoides 
Fraxinus excelsior 
Quercus robur 
Tilia coradata 
 

(Spitzahorn) 
(Esche) 
(Stieleiche) 
(Winterlinde) 

 6.2.2   Bäume zweiter Wuchsklasse 

Hochstämme, 3-4 mal verpflanzt, Stammumfang in 1 m Höhe ge-
messen 16-18 cm (Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen, BdB, 
Pinneberg, 1984/1) 

                     
   „bis zu einem Drittel der Grundstückslänge zum Anlegen von innerbetrieblichen Verbindungsstraßen, -leitungen 

oder ähnlichem“ entfallen mit Wirkung ab 05.05.1999 durch die 3. Bebauungsplanänderung vom 29.04.1999 
    § 6 Nr. 6.1.2 ab Satz 2 neu eingefügt mit Wirkung ab 23.07.1997 durch die 2. Bebauungsplanänderung vom 

21.07.1997 
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    Acer campestre 
Carpinus betulus 
Malus sylvestris 
Prunus avium 
Pyrus Communis 
Sorbus aria 
Sorbus intermedia 
Betula pubesceus 

(Feldahorn) 
(Hainbuche) 
(Apfel) 
(Vogelkirsche) 
(Birne) 
(Mehlbeere) 
(Eberesche) 
(Birke) 

 6.2.3   Sträucher 

2 mal verpflanzt, 60-100 cm hoch (Gütebestimmungen für Baum-
schulpflanzen, BdB, Pinneberg, 1984/1) 

    Cornus sangiunea 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Rhamnus cartarticus 
Ribes alpinum 
Ribes uva-crispa 
Rosa canina 
Salix caprea 
Viburnum lantana 

(Hartriegel) 
(Hasel) 
(Weißdorn) 
(Reinweide) 
(Heckenkirsche) 
(Kreuzdorn) 
(Alpen-Johannisbeere) 
(Stachelbeere) 
(Hundsrose) 
(Salweide) 
(Wolliger Schneeball) 

 6.2.4   Für Unterpflanzen und im Bereich von Sichtdreiecken sind folgende 
Pflanzenarten zu verwenden: 

    Cotoneaster tomentosus 
Lonicera alpigena 
Rhamnus saxatilis 
Rahmnus pumilus 
Ribes alpinum 
Ribes uva-crispa 

(Zwergmispel) 
(Heckenkirsche) 
(Felsenfaulbaum) 
(Zwergfaulbaum) 
(Alpen-Johannisbeere) 
(Stachelbeere) 

 6.3   In den Bauschutzbereichen der Hochspannungsfreileitungen dürfen 
nur Pflanzen mit einer maximalen Wuchshöhe von 3,00 m gepflanzt 
werden. 
Folgende Gehölzarten (2 x verschult, 60-100 cm hoch) sind hier zu-
gelassen: 

    Rosa multiflora 
Salix aurita 
Salix purpurea 
Rosa canina 
Sambucus racemosa 
Ligustrum abtusifolium var. 

regelianum 

(Vielblütige Rose) 
(Öhrchenweide) 
(Purpurweide) 
(Hundsrose) 
(Traubenholunder) 
(Rainweide) 

 6.4   Pro 5 befestigte Stellplätze ist auf privaten Parkplatzflächen ein 
Baum der Liste aus Ziff. 6.1.1 oder 6.1.2 zu pflanzen, dauerhaft zu 
unterhalten und bei Ausfall durch Neupflanzung zu ersetzen. Die 
Standfläche für den Einzelbaum muss mindestens 12 m² betragen. 

                     
   Tippfehler!     Richtig:  aus Ziffer 6.2.1 oder 6.2.2 
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Pro 500 m² Grundstücksfläche ist jedoch - auch wenn keine Park-
plätze errichtet werden - ein Laubbaum aus der Liste aus Ziffer 6.1.1 
oder 6.1.2 auf einem geeigneten Standort anzupflanzen, dauernd 
zu unterhalten und bei Ausfall durch Neupflanzung zu ersetzen. 

 6.5   Straßenrandflächen, Abstandsflächen und Reserveflächen sind mit 
einer zweimahdigen Wiese anzulegen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Ferner sind die Erweiterungsflächen, nicht ständig genutzte 
Lagerplätze und Verkehrsreserven mit einer zweimahdigen Wiese 
zwischen zu begrünen. 

 6.6   Mit dem Antrag für die Grundstücksbebauung ist ein Freiflächenge-
staltungsplan vorzulegen. 

 6.7   Mit der Erschließung der Grundstücke ist die Pflanzung von Alleen 
und der Straßenbegleitpflanzung durchzuführen. Die Bepflanzung 
der Grundstücke ist eine Vegetationsperiode nach Fertigstellung der 
Bebauung zu vollenden. 

 6.8   Fassadenbegrünung: 

Im Gewerbegebiet sind ungegliederte fensterlose Fassadenflächen 
ab 50 m² zu begrünen. Dafür können auch architektonische Hilfs-
mittel wie Spanndrähte oder Gitter verwendet werden. 

Zu verwendende Pflanzenarten: 

    Clematis vitalba 
Hedera helix 
Parthmocissus quinquefolia 
Parthmocissus tricuspidata 

(Waldrebe) 
(Efeu) 
(Wilder Wein) 
(Wilder Wein) 

    Die Fassadenbegrünung ist dauerhaft zu unterhalten. 
 

7    Flächen für die Wasserwirtschaft, Niederschlagswasser 

 7.1   Grenze der weiteren Schutzzone des Wasserschutzgebietes (Was-
serwerk III). Es gelten die Festsetzungen der Schutzgebietsverord-
nung der Stadt Günzburg vom 17.10.1972. Außerdem sind innerhalb 
dieser Flächen nur Betriebe erlaubt, die abwassergefährdende Stoffe 
weder produzieren, lagern noch emittieren. 
Das innerhalb dieses Gebietes anfallende Abwasser (auch von Hof- 
und Dachflächen) ist aus dem Schutzgebiet herauszuführen. 
Die Versickerung von Niederschlagswasser ist in dieser Schutzzone 
nicht erlaubt. 

 7.2   Niederschlagswasser von Dachflächen, die außerhalb der Schutzzo-
ne liegen, sind zu versickern, wenn es der Untergrund zulässt. Sie 
können auch in den geplanten Graben entlang der Heidenheimer 
Straße bzw. entlang der Planstraße F eingeleitet werden (§ 1 Abs. 6 
BBauG). 

                     
   obsolet wegen Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes des Wasserwerkes III mit Wirkung ab 05.01.2001 

   obsolet wegen Neuabgrenzung des Wasserschutzgebietes des Wasserwerkes III mit Wirkung ab 05.01.2001. 

Es gilt die Entwässerungssatzung der Stadt Günzburg. 



Verfasser: Sachgebiet Stadtplanung 
Fassung: 27.03.2007  (= Ausfertigung der 7. Änderung) Seite 7 von 12 
 

 7.3   Das Abwasser von befestigten Höfen und Parkplätzen ist im gesam-
ten Plangebiet in die städt. Kanalisation einzuleiten. (§ 1 Abs. 6 
BBauG).  

 7.4   Neu anzulegender Graben.  
Das Grabenbett ist naturnah auszuformen und zu gestalten. 

 

8    Gestaltung der Gebäude, Wohnungen 

 8.1   Dieses Zeichen legt die beiden zugelassenen Möglichkeiten der Aus-
richtung des Hauptbaukörpers bei Flachdächern und der Firstrich-
tung bei Satteldächern fest. 

 8.2   Dieses Zeichen legt zwingend die Ausrichtung des Hauptbaukörpers 
bei Flachdächern und der Firstrichtung bei Satteldächern fest. 

 8.3   Im Bereich des Gewerbegebietes sind flache Dächer, sowie Satteldä-
cher und flachgeneigte Dächer mit einer Neigung bis zu 25° zulässig. 

 8.4   

TH 9.0 m 

Im gesamten Gewerbegebiet (mit Ausnahme des Bauschutzberei-
ches der 110 kV-Leitung der EVS) ist eine Traufhöhe bis zu der in der 
jeweiligen Nutzungsschablone in der Planzeichnung angegebenen 
Höhe (in Metern) zulässig. 

Maßgebend für die Festlegung der Traufhöhe sind: 
1. Die Höhenkote der zugehörigen Erschließungsstraße an der 

Grundstückszufahrt (Mitte) 
2. Schnittpunkt Außenkante Wand mit Oberkante Dachhaut; bei 

Flachdächern ist die Oberkante der Attika maßgebend. 

Die festgesetzte Traufhöhe gilt auch für Silos und andere techn. An-
lagen. Ausnahmen dürfen im Einzelfall nur dann zugelassen wer-
den, wenn die Traufhöhe aus technischen oder produktionsspezifi-
schen Gründen überschritten werden muss. 

 8.5   Ausnahmsweise zulässige Wohnungen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) im 
Gewerbegebiet müssen entweder in ein Bürogebäude bzw. Verwal-
tungsgebäude oder in die Fabrikationsgebäude selbst integriert 
werden. Wohnungen in freistehenden Wohnhäusern sind nicht er-
laubt. 

Die Wohnungen müssen durch bauliche Maßnahmen (Orientierung, 
Schallschutzfenster etc.) gegen die zu erwartenden Lärmimmissio-
nen des Gewerbegebietes ausreichend abgeschirmt werden. 

 8.6   Im Mischgebiet gelten für Wohnhäuser folgende Vorschriften: 

 8.6.1  SD 30°-38° Wohnhäuser müssen Satteldächer erhalten. Es gelten die in der 
Planzeichnung festgesetzten Neigungen. 

 8.6.2   Die Dächer sind mit naturroten Ziegeln oder ähnlich gefärbtem  
Material einzudecken. 

 8.6.3   Der Dachvorsprung darf traufseits nicht größer als 50 cm sein (ge-
messen von der Außenkante Wand bis Außenkante Sparren). 

 8.6.4   Der Dachvorsprung am Ortgang darf nicht größer als 25 cm sein. 
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 8.6.5   Die Höhe des Kniestocks darf bis zu 50 cm betragen (gemessen von 
Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt der Außenkante Mauer-
werk mit Oberkante Sparren). 

 8.7   Werbeanlagen im Gewerbegebiet: 

 8.7.1   Werbeanlagen sind unzulässig 

– über den Dachtraufen 
– bei Flachdächern: über der Attika 

 8.7.2   Die Fläche der Werbeanlagen darf 30 Prozent der jeweiligen Fassa-
denfläche nicht überschreiten 

 

9    Garagen und sonstige Nebengebäude 

 9.1   Bei beiderseitigem Grenzanbau sind Garagen und Nebengebäude 
einheitlich zu gestalten. 

 9.2   Garagen und Nebengebäude müssen dieselbe Dachneigung und 
Dachdeckung wie die Hauptgebäude erhalten. 

 9.3   Zwischen Garage und Straße muss ein Stauraum von 5,00 m freige-
halten werden. Der Stauraum darf nicht eingefriedet werden. 

 9.4   Im Mischgebiet dürfen Garagen und sonst. Nebengebäude nur in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen errichtet werden. 

 

10    Flächen für Versorgungsanlagen 

 10.1   Dieses Zeichen kennzeichnet den festgesetzten Standort für eine 
Trafostation. 

 10.2   Bestehendes 20 kV-Kabel der LEW (Stadt Günzburg 183);  
zwischen nördlicher Grabenoberkante und Kabeltrasse muss ein 
Mindestabstand von 1,00 m eingehalten werden. 

 10.3   Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der LEW und der 
Stadt Günzburg zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB). 

Der städtische Abwasserkanal zwischen Junkersstraße und der 

Staatsstraße 1168 entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze 

erhält einen beidseitigen Schutzstreifen von jeweils 2,5 m. Dieser 

Schutzstreifen ist von Bepflanzung freizuhalten. 

 10.4   Bestehende 110 kV-Leitung Günzburg-Faimingen der Energie-
Versorgung Schwaben AG, Stuttgart (EVS), mit beidseitigem Schutz-
streifen von jeweils 20,00 m. 

 10.4.1   Garagen, Nebengebäude, Lagerhallen und andere untergeordnete 
Bauwerke können innerhalb des Schutzstreifens errichtet werden, 

                     
  § 10 Nr. 10.3 neu eingefügt mit Wirkung ab 23.07.1997durch die 2. Bebauungsplanänderung vom 21.07.1997 

20 

20 
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wenn sichergestellt ist, dass die Bestimmungen der DIN VDE 0210 
eingehalten werden. 

Jedes einzelne Bauvorhaben, das unter dem Leitungsschutzstreifen 
errichtet werden soll, muss mit der EVS, Stuttgart, abgestimmt wer-
den. 

 10.4.2   Innerhalb der im Bebauungsplan dargestellten Schutzstreifen für 
Hochspannungsleitungen sind die Grundstücke mit Leitungsrechten 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BBauG zu belasten. 

 10.4.3   
x 

Gittermaststandort der 100 kV-Leitung der EVS; im Umkreis von 
10,00 m ab Außenkante Betonfundament darf kein Gelände abge-
tragen werden. Die Standsicherheit dieses Gittermastes darf nicht 
gefährdet werden. 

 

11    Einfriedungen und Grundstückszufahrten 

 11.1   Alle Einfriedungen dürfen einschl. Sockel (max. 20 cm hoch) nicht 
höher als 2,0 m errichtet werden. Maßgebend ist straßenseitig je-
weils die Oberkante der Straße bzw. des Gehweges. Kann weder 
Straße noch Gehweg als Bezugspunkt herangezogen werden, ist das 
vorhandene Gelände maßgebend. 

 11.2   Einfriedungen entlang öffentlicher Straßen, Grünflächen und zum 
Außenbereich hin müssen in verzinktem Maschendrahtzaun oder in 
verzinktem Stahlgewebe an Stahl- oder Betonsäulen hergestellt 
werden. 

Sie müssen mit bodenständigen Sträuchern (zugelassene Pflanzen-
arten siehe § 6) hinterpflanzt werden. 

 11.3   Je Baugrundstück dürfen Zufahrten höchstens 7,00 m breit sein und 
müssen einen Mindestabstand untereinander von 30 m haben. 

 

12    Mindestgröße der Baugrundstücke 

  

12.1 

  Die Mindestgröße der Baugrundstücke muss 
– im Gewerbegebiet 2.000 m² 

 12.2   – im Mischgebiet 500 m² betragen. 

 

13    Sonstige Festsetzungen 

 13.1   Die nebenstehende Perllinie grenzt unterschiedliche Nutzungsmaß-
nahmen oder Festsetzungen innerhalb des Geltungsbereiches ab. 

 13.2  _________ Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

                     
   § 11 Nr. 11.3 in der ab 14.09.2002 geltenden Fassung der 5. Bebauungsplanänderung vom 10.09.2002 
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 13.3   Sichtdreiecke an Straßeneinmündungen mit Maßangabe in Metern. 
Innerhalb der Sichtdreiecke dürfen  - außer Zäunen -  Hochbauten 
nicht errichtet werden; Anpflanzungen aller Art sowie Haufen, Sta-
pel und ähnliche mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegen-
stände dürfen nicht angelegt und unterhalten werden, soweit sie 
sich um mehr als 0,90 m über eine auf Fahrbahnhöhe gelegene 
Ebene erheben würde. 
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B)  Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

1.  3845 Flurstücksnummern 

2.           5 Maßzahlen mit Maßangaben in Metern 

3.   Bestehende Grundstücksgrenzen 

4.   Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen 

5.   Unterteilung der Verkehrsflächen mit Maßangabe 

6.   Bestehende Hauptgebäude 

7.   Bestehende Nebengebäude 

8.   Bestehender Graben, mit Angabe der Fließrichtung 

9.   Flächen für den Flugverkehr (Einflugschneise zu einem privaten 
Sportflugplatz) 

10  P Öffentliche Parkplätze; 
Die endgültige Lage dieser Flächen innerhalb der Straßenbegren-
zungslinien kann erst bestimmt werden, wenn die endgültige 
Grundstückseinteilung bekannt ist. 

11.   Bestehende 10/20 kV-Freileitung der LEW (W13d) mit beidseitigem 
Schutzstreifen von je 7,00 m 

11.1   Maststandorte der 10/20 kV-Freileitung W13d der LEW 

11.2   Diese Freileitung wird abgebaut und verkabelt, sobald die geeignete 
Trasse hierfür (Planstraße D) geschaffen worden ist. 

Solange sie besteht, sind folgende Hinweise zu beachten: 
Innerhalb des Schutzzonenbereiches können Bauten gemäß VDE 
0210 nur unter Auflagen und bis zu einer bestimmten Höhe errichtet 
werden. Bauanträge sind den LEW zur Prüfung vorzulegen. 

Arbeiten im Schutzzonenbereich müssen wegen der damit verbun-
denen Lebensgefahr unter Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften für elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) (Berufsgenossenschaft der 
Feinmechanik und Elektrotechnik) durchgeführt werden. Erdauf-
schüttungen sind innerhalb des Schutzzonenbereiches nicht zuläs-
sig. 

11.3   Die Höhe von künftigen Anpflanzungen, wie z.B. Büsche und Bäume, 
ist auf 3 m beschränkt (siehe 6.1.5). 

 

 

                     
   Es müsste § 6 Nr. 6.3 gemeint sein. 
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C)  Beilagen 
 
Die Begründung vom 15. Juni 1989, bereits ergänzt um die Begründungen vom 14. Januar 1992, 
17. Juni 1996,  27. November 1998  und  8. März 2002, wird um die Begründung vom  9. Juli 2007 
ergänzt. 
 
 
 
D)  Hinweise 
 
Denkmalschutz  
 
Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf Bo-
dendenkmäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grundstücke 
sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) ist schriftlich auf die gesetzlichen Vorschriften zum 
Auffinden von Bodendenkmälern nach Art 8 des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen: 
 
Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mau-
ern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben und Knochen) müssen unverzüglich, d.h. ohne 
schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege (Klosterberg 8, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271/81570, Fax 08271/815750) mitge-
teilt werden. 
 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
Eigentümer, dringlich Verfügungsberechtigte und unmittelbare Besitzer eines Grundstückes, auf 
dem Bodendenkmäler gefunden werden, können verpflichtet werden, die notwendigen Maß-
nahmen zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstandes sowie zur Klärung der Fundumstän-
de und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden. 
 
Aufgefundene Gegenstände sind dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder einer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich zur Aufbewahrung zu übergeben, wenn die Gefahr ihres 
Abhandenkommens besteht. 
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Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist festgesetzt, dass je Baugrundstück nur eine Zufahrt 
angelegt werden darf (§11, Ziff. 11.3). 
 
Diese gestalterische Festsetzung sollte bewirken, dass nicht häufige Unterbrechungen der 
Einfriedungen und Bepflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen das Gesamtbild des 
Straßenraumes stören. 
 
Die Realität hat gezeigt, dass die Beschränkung auf eine Zufahrt pro Grundstück für die 
Eckgrundstücke, und für längere Grundstücke aus betriebstechnischen und -
organisatorischen Gründen zu einschränkend ist. 
 
Der Mindestabstand zwischen Zufahrten von 30 Metern gewährleistet, dass in ausreichen-
dem Maße Einfriedungen und Gehölze errichtet werden können.  
 
 
Günzburg, den 08.03.2002 
Im Auftrag 
 
 
 
Friedenberger 
Dipl-Ing.(FH) 
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